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Darlehen des beherrschenden Gesellschafters: Bei vor Fälligkeit erfolgter Prolongation fließen 
Darlehenszinsen noch nicht zu

Unter einer Prolongation versteht man im Finanzwesen die Laufzeitverlängerung eines bestehenden 
Vertrags zu neuen Konditionen. Besteht bei Kreditverträgen nach Ablauf der ursprünglich vereinbar-
ten Zinsbindungsfrist noch eine Restschuld, unterbreitet die Bank ein sogenanntes Prolongationsan-
gebot (Verlängerungsangebot) mit neuen Zinssätzen und Laufzeiten. Bei Darlehensverhältnissen 
zwischen beherrschenden Gesellschaftern und ihren Gesellschaften ist bei Prolongationen beson-
dere Vorsicht geboten, da sie steuerlich dazu führen können, dass nicht ausgezahlte Darlehenszin-
sen vom Gesellschafter als Kapitaleinkünfte versteuert werden müssen.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun einen Fall verhandelt, in dem ein beherrschender Gesellschafter 
seiner Gesellschaft im Jahr 2007 ein verzinsliches Darlehen mit zehn Jahren Laufzeit gegeben hatte. 
Vereinbart war, dass die Zinsen erst bei Fälligkeit des Darlehens (somit 2017) zahlbar waren. Sechs 
Wochen vor dieser Fälligkeit wurde schließlich eine Verlängerungsvereinbarung getroffen, wonach 
die Zinsansprüche erst fünf Jahre später fällig werden sollten. Das Finanzamt ging hingegen davon 
aus, dass dem Gesellschafter die Zinsen trotzdem bereits zur ursprünglichen Fälligkeit im Jahr 2017 
steuerlich zugeflossen waren (Ansatz als Kapitaleinkünfte).
Der BFH wandte die Versteuerung nun jedoch ab und urteilte, dass dem Gesellschafter im Jahr 
2017 noch keine Zinsen steuerlich zugeflossen waren. Nach Gerichtsmeinung führte die Prolongati-
onsvereinbarung nicht zum Zinszufluss, da sie vor der ursprünglich vereinbarten Fälligkeit der Zinsen 
zustande gekommen war. Sie war zudem nicht als zuflussbegründende Novation (Schuldumschaf-
fung) zu werten. Sie hatte lediglich bezweckt, dass der geschuldete Zinsbetrag länger als ursprüng-
lich vereinbart bei der Gesellschaft verbleiben sollte, da diese in wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
war.
Die Vereinbarung diente damit allein dazu, die Fälligkeit des Zinsanspruchs vor Eintritt des zunächst 
vereinbarten Fälligkeitstermins zu prolongieren; es sollten auch weiterhin Darlehenszinsen geschul-
det werden. Unerheblich war für die Bundesrichter, ob die Prolongation fremdüblich war.
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Steuerabzug: Kann zurückgezahlte Miete als Spende berücksichtigt werden?

Gründe zu spenden gibt es viele: sei es zur Förderung gemeinnütziger Zwecke, zur Unterstützung 
bestimmter Gruppen oder zur Bekräftigung einer politischen Überzeugung durch eine Parteispende. 
Das Steuerrecht honoriert solche Spenden durch eine Steuerermäßigung im Rahmen der Einkom-
mensteuer. Im Streitfall vor dem Finanzgericht Münster (FG) stellte sich die Frage, ob auch eine 
zurückgezahlte Miete als Spende gelten kann.
Der Kläger ist Alleingesellschafter und Geschäftsführer einer gemeinnützigen GmbH (gGmbH). Ab 
Fertigstellung vermietete er an die gGmbH das erste und zweite Obergeschoss eines Gebäudes zum 
Betrieb eines Museums. Die für die Erfüllung des Mietvertrags erforderlichen Beträge stellte er der 
gGmbH zur Verfügung und machte sie in seinen Einkommensteuererklärungen für die Streitjahre 
2016 bis 2019 als Spenden geltend.
Zudem erklärte er für diese Jahre gewerbliche Verluste aus der Vermietung. Nach einer beim Kläger 
durchgeführten Betriebsprüfung erkannte das Finanzamt den Spendenabzug nicht an. Die Verluste 
aus der Vermietung erkannte es zwar zunächst an, kam jedoch später zu der Auffassung, dass auch 
die Verluste nicht anzuerkennen seien.
Das FG gab der Klage vollumfänglich statt. Dem Kläger stehe zunächst ein Spendenabzug auch in 
Höhe der Mietzahlungen zu, da er diese Zahlungen unentgeltlich geleistet habe. Die Rückzahlung in 
Form der Miete sei keine Gegenleistung, da der Mietvertrag mit der gGmbH als Vertrag zwischen 
nahestehenden Personen steuerlich anzuerkennen sei. Die tatsächliche Durchführung des Mietver-
trags scheitere auch nicht daran, dass der Kläger die Miete zuvor zur Verfügung gestellt habe. Die 
aus der Vermietung resultierenden Verluste seien als gewerbliche Verluste anzuerkennen, so dass 
insoweit keine Saldierung mit dem Spendenabzug möglich sei.
Insbesondere fehle es nicht an einer Gewinnerzielungsabsicht. Bei einer auf Dauer angelegten 
Vermietung sei grundsätzlich davon auszugehen, dass ein Einnahmenüberschuss beabsichtigt sei. 
Zudem sei zu berücksichtigen, dass sich der Betrieb in den Streitjahren und in den vom Finanzamt 
angeführten Folgejahren, die zudem noch von der Corona-Pandemie geprägt gewesen seien, noch 
in der Anlaufphase befunden habe. Schließlich sei auch nicht ersichtlich, dass der Kläger die Vermie-
tungstätigkeit nur aus im Bereich seiner Lebensführung liegenden Gründen oder Neigungen ausge-
übt habe.
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